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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
hiermit lade ich Sie ein, Mitglied unseres Arbeitskreises Arbeitsrecht zu werden. Unser 
Jahresprogramm 2019 sieht wie Folgt aus: 
 
Am Freitag, den 29. März 2019 wird Herr  Vors. Richter am Arbeitsgericht Bocholt a.D. 
Gerd Voigt mit uns aktuelle Probleme aus der LAG Rechtsprechung diskutieren. 
 
Am Freitag, den 28.Juni 2019 wird Herr Vors. Richter am ArbG Hamm, Klaus Griese  zu 
folgenden Themen referieren: 
   
    Neues zur Kündigung von Arbeitsverhältnissen 
    Neues aus Europa (Befristung, Urlaub etc.) 
    Neues zum Anspruch des Arbeitnehmers auf Teilzeit 
    „aktuelle Stunde“ je nachdem, was gerade ganz aktuell ist. 
 
 
Am Freitag, dem 20. September 2019 wird   Herr Prof. Franz-Josef Düwell, Vors. Richter 
am BAG a.D. in unserem Hause, zu folgendem Themen referieren: 
 
                               Neues zum Kündigungsschutz Schwerbehinderter 
 
Am Freitag, den  13. Dezember 2019 wird Herr Kollege Dr. Magnus Bergmann in unserem 
Hause zum Kollektiven Arbeitsrecht referieren. 
 
Umstrukturierungen in 2019 – Fallstricke oder Rettungsanker … alles eine Frage der 
Perspektive 
Als versierter Praktiker (FAArbR und Wirtschaftsmediator) referiert der Kollege Dr. Bergmann 
aus seiner täglichen Beratungs- und Vertretungspraxis. 
Beleuchtet werden insbesondere folgende Brennpunkte aus der Praxis: 
 
    „Do´s & Dont´s“ bei den Beratungen zum Interessenausgleich und Sozialplan 
    Massenentlassungsanzeige, Anforderungen lt. BAG/EuGH 
    TQG und der Umgang mit der Agentur für Arbeit 
    Kündigungsschutz besonderer Personengruppen 
 
Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Für Rückfragen steht der Unterzeichner 
gerne unter der Rufnummer: 02562 70 110 00 zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen 
 

 
Matthias Reckels  

§ 15 FAO / 5 Stunden 
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Die Fortbildungen beginnen um 13.30 Uhr und enden gegen 19.00 Uhr. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 390,00 € zzgl. MwSt. für bis zu 4 Veranstaltungen in 2019 
 
Die Teilnahmegebühr beinhaltet u.a.: 
 
 Umfassende Seminarunterlagen, 
 Tagungs- und Pausengetränke 
 Teilnahmebescheinigung i.S.d. § 15 FAO 

 
Nach Zusendung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung nebst Rechnung 
und Anfahrtsbeschreibung.  
 

Die Fortbildungen sind zur Pflichtfortbildung nach § 15 FAO geeignet. 
 

FAX-Antwort: an: 02562/ 70 110 33 

 
Ja, ich möchte Mitglied des Arbeitskreises werden und den Jahresbeitrag in Höhe von 
390,-€ zzgl. MwSt entrichten, welcher zum Besuch von bis zu vier Seminaren im 
Kalenderjahr berechtigt. 

 
 
Vorname/Name:  

___________________________ 
 
Straße/Telefon:  

___________________________ 
 
Postleitzahl/Ort:  

___________________________ 
 
 

E-Mail:   ___________________________ 
 
Datum, Unterschrift:   

___________________________ 


